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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

Rechtssatz

Nach § 115 BAO sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, soweit sie abgabenrechtlich relevant sind, zu

ermitteln. Die amtswegige Ermittlungsp icht der Abgabenbehörden besteht innerhalb der Grenzen ihrer

Möglichkeiten und des vom Verfahrenszweck her gebotenen und zumutbaren Aufwandes. Diese amtswegige

Ermittlungsp icht befreit aber den Abgabep ichtigen nicht von seiner O enlegungs- und Mitwirkungsp icht. Eine

erhöhte Mitwirkungsp icht besteht dann, wenn ungewöhnliche Verhältnisse vorliegen, die nur der Abgabep ichtige

aufklären kann oder wenn die Behauptungen des Abgabep ichtigen mit den Erfahrungen des täglichen Lebens im

Widerspruch stehen.
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